
Leistungsübersicht

Absicherung der Arbeitskraft
Mit dieser Unterlage geben wir Ihnen einen ersten Überblick über die Versicherungs-

leistungen. Diese Unterlage ist kein Vertrags bestandteil. Grundlage für den Versiche-

rungsschutz sind ausschließlich die Versicherungsbedingungen.

Leistungen VGH Berufs- 
unfähigkeitsschutz 

Premium
(auch für Junge Erwachsene)

VGH Berufs- 
unfähigkeitsschutz 

Komfort

VGH Existenzschutz

Versicherungsschutz

Leistung ab 50 % Berufsunfähigkeit  

Leistung bei längerer Krankschreibung 

Leistung bei Beeinträchtigung einer Grundfähigkeit 

Leistung infolge Pflegebedürftigkeit   

Weltweiter Versicherungsschutz   

Vorläufiger Versicherungsschutz bei Unfall   

Kapitalzahlung bei Eintritt einer schweren Krankheit 

Finanzielle Sicherheit durch Zahlung einer  

monatlichen Rente und Beitragsbefreiung
  

Absicherung (von z. B. Krediten) durch Zahlung  

einer Versicherungssumme


Leistung, wenn Berufsunfähigkeit bzw. Beeinträch-

tigung einer Grundfähigkeit ärztlich prognostiziert 

ist für voraussichtlich mindestens:

6 Monate 12 Monate 12 Monate

Anzeige des Leistungsfalls / Leistungsbeginn Anzeige innerhalb 

von 3 Jahren  

Leistung ab Eintritt

Anzeige innerhalb 

von 12 Monaten  

Leistung ab Eintritt

Anzeige innerhalb 

von 12 Monaten  

Leistung ab Eintritt

Rückwirkende Zahlung der Rente  

(bei verspäteter Anzeige)

max. 3 Jahre, wenn 

Anzeige erst nach  

3 Jahren erfolgt

max. 3 Monate, wenn 

Anzeige erst nach  

12 Monaten erfolgt

max. 3 Monate, wenn 

Anzeige erst nach  

12 Monaten erfolgt

Verzicht auf zeitlich befristete Anerkenntnisse   

Verzicht auf Mitteilungspflicht bei Minderung / 
Wegfall der Berufsunfähigkeit

 

Verzicht auf Durchführung unzumutbarer  
Heilbehandlungen

  

Berufswechsel muss nicht angezeigt werden   

Anfangshilfe
(3 Monatsrenten, bei schweren Erkrankungen  

9 Monatsrenten)


  versichert      optional



Leistungen VGH Berufs- 
unfähigkeitsschutz 

Premium
(auch für Junge Erwachsene)

VGH Berufs- 
unfähigkeitsschutz 

Komfort

VGH Existenz-
schutz

Einmalige Wiedereingliederungshilfe (6 Monats- 

renten); nach mind. zweijähriger Berufsunfähigkeit


bei Selbstständigen: Verzicht auf Umorganisation bei 

weniger als 5 Mitarbeitern
 

bei Selbstständigen: Beteiligung an den  
Anschaffungskosten bei Umorganisation 



(max. 3 Monatsrenten)

Ausscheiden aus dem Berufsleben vor  
Leistungsbeginn

Beurteilung nach dem zuletzt  

ausgeübten Beruf sowie der erreichten wirt-

schaftlichen und sozialen Lebensstellung 

zum Zeitpunkt des Ausscheidens

Infektionsklausel für alle Berufe (Leistung bei  

infektionsbedingtem Tätigkeitsverbot)


Verzicht auf abstrakte Verweisung  

„Günstigerprüfung“ bei Teilzeitbeschäftigung  

Weitere Vorteile

Dynamik – automatische jährliche Erhöhung des Ver-

sicherungsschutzes ohne Gesundheitsprüfung durch 

dynamische Anpassung der Leistungen und Beiträge



(nicht für Junge 

Erwachsene)

 

Persönliches Anpassungsrecht ohne erneute  
Gesundheitsprüfung: 
 · in den ersten 5 Jahren (bis max. 35. Lebensjahr) 

ohne bestimmten Anlass 

 · bei bestimmten Ereignissen (bis max. 45. Lebensjahr)









 



Möglichkeit der zinslosen Stundung der Beiträge 

während der Leistungsprüfung
  

Niedriger Zahlbeitrag durch standardmäßige  

Verrechnung mit den Überschüssen
  

Umtauschrecht ohne erneute Gesundheitsprüfung  

in einen VGH Berufsunfähigkeitsschutz

nur für 

Junge Erwachsene

  versichert      optional
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